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Der schweizerisc
heraus

von Escher
Mitgliedern der gesezgebende»

Bandll!. lâ
Gesezgeb ling.

Grosser Rath, 20. April.
Vice-Pràstdent: Des lo es.

Pellegrini giebt Nachricht von Mailand, wel?
cher znfolge die fränkische Ar nee langst der Ad. a eine
sehr vortheikhafte Stellung hat, in der sie auf Ver?
starkung warter, um neuerdings vorzudringen. Nach
einer andern Nachricht soll die östreichische Armee in

Italien wirklich schon im Rükzug sich befinden, und
die Miliz vom Canton Lanis ausgezogen seyn, um
die Franken zu unterstützen.

Lacoste -nacht einen Antrag, in welchem erbe?
gehrt, daß. den rrfar/em untersagt werde, zu advo?
katisiren. Der Antrag wird für ü Tage auf den
Canzleitisch gelegt.

Die Gemeinde kucens, im Distrikt Milden,
macht einige Bemerkungen wi'er die freiwillige Kriegs?
steucr, bei der nur die Patrioten gesruit werden.

Der Pfarrer von Hergiswyl, im Canton L»G

zern, fodert eine Hiüterlage von 600 Gulden zurük,
die er als ein ehemaliger Unterthan, der studin hat/
hinterlegen mußte. Wyder unterstüzt diesen Antrag.
Secràan folgt. German u wünscht über diesen
Gegenstand eine Commission, weil diese Uebung in
den meisten katholischen Cantoneu statt hat. Custor
unterstilZt Gernanns Antrag. Wyoer vereinigt sich

mit Germann, welchem auch Perighe beistimmt. Die?
ser Antrag wird angenommen, nnd in die Commis?
fion geordnet: Wyder, Custor und Pan chaud.

Die Gemeinde Balg ach, im untern Rheinchal,
bittet um baldige Entscheidung über die Gemeingüter.
S tiger fodert Verweisung au die Commission. Cu?
st0 r folgt. German n glaubt, da es dieser Gemein?
de nur um einstweilige Benutzung iyrer'Mmeindgüter
ju thun sey, so k nute man ihr entsprechen. Se?
ceetan will es auch gerne zugeben, daß die Gemein?

gitter einstweilen benuzt werden, aber an eine Thei?

tung kmtne jezt un» so viel weniger gedacht werden,
da so viele Bürger an den Grenzen sind; er wünscht
eine Commission über die Benutzung der liegenden

he Republikaner
»egeben

und Usterl
Räthe der helveksche« Republik.

Llij'ru, 28. April 1799. (9. Fjoreal VIl.)

Gemeingüter. Dieser lezte Antrag wird angenom?
men, und in die Commission geordnet: Schlumpf,
Bourgeois, Stiger, Tabin und Thorin.

Friedrich Häbi, Vieharzt in Kilchberg, im
Canton Bern, wünstht wieder, wie unter der alten
Regierung, angestellt zu werden. Akermann giebt
diesem Burger ein gutes Zeugniß, und wünscht Ver?
Weisung an das Direktorium mit Anempfehlung. B i l?

le ter fodert einfache Verweisung ans Direktorium.
Dieser Antrag wird angenommen,

î Secretan, im Namen einer Commission, legt
folgendes Gutachten vor, über welches Dringlichkeit
erklart wird»

An den Senat.
Auf die Bothschaft des Vollziehungsdirektoriums

vom 15. April,
In Erwägung, daß die Constitution in Uederein?

stimmung mit dem bürgerlichen Vertrage sagt: „ daß
der Bürger sich dem Vaterland schuldig sey;"

In Erwägung, daß, wenn das Vaterland be?

rechligt ist, von seinen Kindern alle Aufopferungen
zu fodern, es dieses Recht besonders in dem Fall
habe, wenn es, gedrängt durch drückende Umstände,
aller Anhänglichkeit und aller Vollkraft seiner Bür?
gec bedarf;

In Erwägung endlich, daß nur ein feiler Eigen?
nuz oder eine feige Kleimnuthigkeit diejenigen, welche
durch die Wahl ihrer Mitbürger Stellen in der Mu?
nizipaîitat oder bei der Gemeindskammer erhalten ha?

den, bewegen können, der Ehre nnd dem stiffen Be?
wuß-.seyn zu entsagen, ihren Brüdern m zlich zu seyn; i

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit ^

beschlossen:
1) Jeder Bürger, der sich weigern würde, eins

Stelle bei der Munizipalität oder bei der Gemeinds?
stammer anzunehmen, zn welcher er gesezlich gewählt
wurde, ist verurtheilt, eine Strafe von ic>o Schwei?
zerf.m sten zu Gunsten derjenigen Gemeinde zu bejah?
len, von welcher er gewählt wurde; er wirb uber^



4s l
dieß fur io Jahre unfähig erklärt, irgend eine andre
Stelle in dem Umfang oer Republik zu bekleiden.

2) Das Urchcit wird von dem Eanronsgericht,
auf die Schlüsse des öffentlichen Anklägers hin, aus-
gesprochen.

3) Derjenige, welcher die Stelle eines Munizi-

an. Vergebens hat das Vollziehung!? - Direktorium
durch seine Proklamation über die Erwahlung der
Muniz.paliraren solchen Weigerungen vorzubeugen ge-
w.:.ls,yt; vergebens hat es denjenigen, die das Zu-
trauen ihrer Mitbürger zu diesen Aemtern beruft,
c,e dringenden Beweggrunde, wodurch sie in dem

palbeamten oder eines Gemeindverwalters, wozu erfgegenwartigen Augenblicke zu einer willigen Annah-
gewählt wurde, niche, entweder durch eine Erklärung!me aufgefordert werben, vorgestellt. —
vor der Versammlung selbst, ooer durch eine, in AeitZ Unstreitig erheischen die Munizipalverrichtungen,
von g Tagen geschehene Anzeige an den Präsident besonders in den zahlreichern Gemeinden, eine aug-.-
der Mnuizipalitat, ansgeschlagen hat, kanil seine strengte und vielfache Thätigkeit, und sehen die Beam-
Sr.lle nicht mehr niederlegen, wenn er sich auch ten nicht selten in unangenehme, wohl auch selbst

schon der Strafe unterziehen wollte. gefahrvolle Verhältnisse. Dabei wird ihnen gewöhn-
4) Im Fall eine solche Niedcrlcgnng einer Stelle Aich keine Entschädigung zugestanden, die solchen Fo-

statt hatte, soll auf den Liften der in der Gemeinds- derungen angemessen ware, un) dieser Abhalmngs-
v.rsammlnng gegebenen Stiinmung nachgeseheil wer-
de» ; wenn diese Listen noch vollständig vorhanden
sind und man mit Gewißheit daraus ersehe» kann,
welcher Bürger nach den gewählten Munizipalbeam-
reu oder Gemeindsverwaltern die meisten Stimmen
vereinigte, so ist in diesem Fall dieser Bürger Munizi-
palbeamteter oder Gemcindsverwalter, und er ist un-
rer den obbesiimmten Strafen gehalten, die Stelle
anzunehmen. ^.5) Wenn die Listen der gefallenen Stimmen nicht
mehr vorhanden sind, oder wenn solche unvollständig
oder zweideutig wären, so wird sich die Gemeindver-
sammlung in Zeit von 14 Tagen versammeln, um
in der, durch das Gesez bestimmten Form zu einer

neuen Wahl zu schreiten.
6) Die Scrafbestimmungen des gegenwärtigen Ge-

seizes werden gegen diejenigen nicht vollzogen, wel-
chc vor Bekanntmachung des Gesetzes Munizipal-
oder Gemcindsverwaltungs-Stellen ausgeschlagen hat-
ten, als nur in dem Fall, wenn sie bei ihrer Wei-
gernng beharren würden; wenn sie aber dabei behar-

ren, nachdem ihnen das Gcftz bekannt gemacift wurde,
so sind sie den Strafen unterworfen, welche dasselbe

festftzt.

Die Bothschast des Direktoriums war folgende:

Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen
enien und nnthelwaren Republik, an
die gesezgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Das Gesez vom iZ. Hcruuug hat einen Fall

nicht vorausgesehen, dcr nun taglich eintritt, und
über den von allen Seiten eine Entscheidung verlangt
wird. In manchen Gemeinden weigern sich die neu
gewählten Muilizipalbeamceu, die ihnen ansgetrage-
uen Stellen anzunehmen, und weil stre Erklärung
»wgen die Generalversammlung fruchtlos blieb, so

ft.chcu sie nun dc« obern BeHorden um Entlassung

Grund ist in den einberichtetcn Fallen nur allzu be-

merkbar. Je mehr sich aber dieselben vervielfältigen,
desto gegründeter ist die Besorgniß, daß die AmrS-
Verwaltung selbst darunter leiden, und zulezt uns»-
higen Hunden anvertraut werden dürfte, wenn es
den Fähigern gestattet wird, sich derselben zu entzie-
Heu. Dieß kann um soviel eher eine Folge der hau-
sigen Weigerungen senn, da das Gesez durch se»w

Unbestimmtheit über den Umfang der Munizipalbezirke,
selbst die kleinsten Gemeinden, zur Bildung eigener
Munizipalitaten berechtigt, und in diesen die Wahl
der Beamten, theils wegen der geringen Bev lkerung,
theils wegen den verbotenen Verwandtschaftsgraden,
ohnchn auf wenige eingeschränkt bleibt. —

Aus welchem Gesichtspunkte aber auch die Ver?
pflichtnng zu Munizipalstelleu beurtheilt werden mag,
so ist ans jeden Fall eine allgemà und gleichförmige
Regel vonnäthen, zu deren ungesimmter Bestimmung
euch, Bürger Geschgeber, das Vollziehnngsdirekto-
rium einladet. Dieselbe wird denn entscheiden:

1) Ob dje Annahme von Munizipalstelleu nur
allein freiwillig seyn kann, oder ob dieselben als bur-
gerliche Lasten anzusehen sind, denen sich kem Mit-
glied der Gemeinde gegen den erklärten Willen der-

selben entziehen kann?
2) Im Falle der erstern Entscheidung, von wel-

cher Behörde die Entlassungen gegeben, und ob die

Stellen der Entlassenen vermittelst einer wiederholte»
Zusammenkunft der Gemeindeversammlung ersezt wer-
den sollen?

3) Im Falle der andern Entscheidung aber, wie
lange ein nicht freiwillig übernommenes Munizipal-
Amr bekkidxt werden, und unter welchen Umstände«
eine gesezsich? Ausnahme von dieser Zwangspfiicyt
statt haben soll? ^Mit dieser Einladung verbindet das Vollziehnngs-
Direktorium zugleichlden Wunsch daß Ihr den Ab-
schnitt des Gesetzes, welcher die Munizipal-Vernch-
tnngen enthalt, durch eine Erklärung über die für
verschiedene derselbe» zu beziehenden Gebichren »er-



vollständigen, und sowohl die Falle, in denen der-
gleichen gefodert werden k-nnen, als auch die Taxe
«nd Bestimmung derselben festsetze» möget.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
B a y.

Im Name» des Direktoriums, der Gen. Sek.
Mousson.

§r. scher ist zwar überzeugt, daß viele Bürger
welche gegenwärtig eine Bearmung die ihnen das Zu-
trauen des Volks auftrug, ausschlagen, dieses wirk-
lich aus Selbstsucht und aus Mangel an Interesse
für die Republik thun, und für diese möchte allenfalls
das Gutachten in dem gegenwärtigen Zeitpunkt an-
passend fern; allein, in diesem Fall sind nicht alle
Bürger welche keine Beamtnng annehmen wollen;
viele von ihnen müssen ihre ganze Zeit dem Unterhalt
ihrer Haushaltungen wiedmen, denn ehe man guter
Beamter seyn kann, muß man guter Bürger und also
auch guter Hausvater seyn; warum also sollten wir
diese strafen, da sie pfiichtmässig handeln? Andre
Bürger, die Beamtnngen ausschlagen, suhlen sich
keine Fähigkeiten fur dieselben, und ist es in diesem
Fall nicht patriotische? gehandelt, die Beamtnng ab-
zulehuen, statt dem Staai durch Unfähigkeit auch mit
dein besten Willen verbunden, zu schaden? Das Gut-
achten ist also durchaus mmannehmlich und emseit-g.
Will man nur denjenigen strafen, der noch kein In-
tcressc fur die Republik hat, so bestimme man, daß
diejenigen Bürger, welche gegenwärtig ein Amt aus-
schlagen, wahrend 5 Jahren nicht wahlbar scnn sollen.

Bourgeois denkt, wann man die Republik
haben wolle, so müsse man auch die Beamtungen
besetzen wollen; da nur, viele Beamten ihre Stellen
ans Habsucht nicht annehmen wo''en, so muß man
sie auch durch diese Habsucht;» strafen suchen; zudem
war dieses Gesez schon im Leman unter der alten
Regierung mir vielem Erfolg in der Aiwül ung, daher
stimmr er dem Gutachten bei, und wünscht einzig die
Einstellung des Bürgerrechts etwas abzukürzen." Pe-
rig he stimmt Lfchern ganz bei. Er! a cher, stimmt
zum Gutachten, 'und wundert sich, warum man
immer mit solchen Moderationsmeiunngen erscheint,
wahrend de n man jezt nur kräftige Mittel anwenden
sollte.- der Bürger, der sich weigert an die Grenze
Zu gehen wird mir dem Tode gestraft, warum ftllt.
dann der, der eine Teamtung nicht annehmen wlt,
nicht gestraft werden dürfen '? Schlumpf fo ert
Znrükweisumg an die Commission, weil er diesen §

nur fl-r die Reichen zwekmaßig findet, und auch fur
die 'Artnen.Rnksicht genommen, oder Ausnahmen be-
stimmt werden sollen.

Eeynoz stimmt Schlumxf bei, und will die al-

ten 60 jährigen Bürger von dem Gese; ausnehmeq.
Guter denkt, durch diesen § würde der Arme zu
viel, und der Reiche fo viel als gar nicht gestraft:
er will auch den Mangel an Patriotismns nicht mit
Geld strafen, und fodert daher Durchstreichung der
Geldstraft.

Anderwerth denkt, man sollte zuerst entschei-
den, ob die Bürger überhaupt die Stellen / zu de-
nen sie gewählt werd/n, annehmen müssen, oder
nickt : er glaubt, die Bürger sollten hierzu verpsiich-
tet werden, aber eben deswegen auch keine Ausschla-
gung statt haben und keine Strafe auf diese Aus-
schlagung gelegt werden: er fodert also Nükweisung
an die Commission.

Cnstor denkt, dieser § könnte einer Gemeinde
zu einem einträglichen Handel dienen, indem sie sich
durch Crwahlnng derjenigen Vmger lie die Stellen
wahrscheinlich nicht annehmen, e»i Venn gen ver-
schaffen konnte. Er stimmt der Rükweisung an die
Commission bei. Billeter folgt besonders, weil
die armen Bürger meist die besten Patrioten sind,
und also wann sie gewählt werden, weder Geldbußen
bezahlen, noch solche Aemter annehme» können: zudem
will er die Republik nicht durch gezwungne Beamten
besorgen lassen. Legier würde das Gutachten zu
gelinde finden, wann alle Bürger gleich reich wären:
so aber will er die Haushaltungen der armen Bürger
nicht zu Grunde richten, und noch weniger der In-
rrignc Thür und Thor offnen, um den oder diesen
Bürger in Verlegenheit zu setzen, und ihm eine Straft
zuzuziehen: er stimmt also fur Rükweisung an d!<
Commission.

Secretan sagt: je wichtiger die Mnm'zipalbe-
amtnng in dem gegenwärtigen Augcnblik ist,
je wichtiger ist es, der Selbstsucht Einschränkung zu
thun, um die Republik gchwig besorgen zu lassen.
Wurden die Gegner dieses Vorschlags ans das ge-
gcnwartige Bedürfniß Rüksicht nehmen, so würden
sie suhlen, daß die Zeitumstande strenge Gesetze zur
Erhaltung der Republik nothwendig erfodern: in ru-
higcn Zeiten würee freilich dieses Gese; lacherlich
seyn; in einem Angendlik aber, wo wir die Todes-
strafe auf Verweigerung der Vertheidigung des Va-
terlandes setzen, sollte dieses Gesez doch nicht für zu
strenge angesehen werden. Ausnahmen machen wür-
de zu weit fuhren in diesem Augenblicke, besonders
seltsam aber ist es, die Geldstrafe durchstreichen, und
dadurch die übrige Strafe g rade zum Vertheil der-
jenigen Bürger, die nichts für die Republik thun
wollen, bestimmen zu wollen; hierüber ist diese Mei-
nnag mit sich selbst im Wiederspruch! genug, die

ichen werden durch das Gesez betroffen, und wahr-
schàlich werden wenig Arme gewählt werden, ode»

> werden dann die Stelle dieser Buße wegen an-
nehmen denn kein Haeisvater wird der geringen



Geschäfte wegen, die diese Beamtung mit sich bringt,
seine Haushaltung vernachlaßigen müßen; selbst der
Taglöhner nicht. An die Commission zurnkweisen,
dient zu nichts, wann nicht andere Strafen vorge-
schlagen werden — denn thun wir nichts, so wird
die Republik nicht organisirt, also Anarchie entste-
hen, und die Feinde der Republik in ihren Entwur-
fen begünstigt werdenes ist also kein Mittelweg,
emweder müssen wir Mittel anwenden die Republik
in diesen äussersten und ausgedehntesten Zweigen zu
organisieren, oder aber dieselbe der Unordnung, und
damit unsern Feinden Preis gebe» : Wählet!

Carra rd fühlt auch, daß die Organisation der
Munizipalitaten für die Republik höchst bringend und
wichtig ist, aber dieser Dringlichkeit wegen laßt uns
doch auch nicht, uns selbst übereileil, und vielleicht
gar eine Ungerechtigkeit begehen. Besonders gefallt
ihm der leztere Erwagunsgrund des Gutachtens nicht/
denn sahen wir nicht schon bei den ersten Wahlen,
daß viele Bürger die Stellen wegen ihrer Unentbehr-
lichkeit bei ihren eignen Geschäften ausschlugen, wa-
rum sollte dann gegenwärtig dieser gleiche Fall nicht
wieder statt haben können? lieber will er über das
Ziehl hinausgehen, und sagen, daß da jeder Bürger
sich seinem Vaterland schuldig ist, es in Zeiten oer
Gefahr um so vielmehr Pflicht ist, dessen Dienst sich zu
wiedinen. In Rüksicht des § selbst ist die Geldbuße
doch gewiß für den Reichen weniger bedeutend als fur
den Armen, und also würden wir gegen diesen un-
gerecht seyn; daher sollen wir den Armen, der seine

Haushaltung besorgen muß, von dem Gese; aus-
nehmen; denn der Bürger ist sich seiner Haushaltung
Vorzugsweise vor der Munizipalitat schuldig, und
diese Beamtung ist nicht so unbedeutend, wie man
glaubenInachen will ; auch ist es keineswegs unwahr-
scheinlich, daß Arme gewählt werden, weil die Rei-
chen bis jezt geherrscht haben: er fodert also Aus-
nähme für die Armen, und wist den Maaßstab der
Armuth in den Auflagen suchen.

Rellstab fühlt, daß dieses Gesez nicht für
Republikaner gemacht worden ist, aber es ssll auch
die wahren Republikaner njchr treffen sondern nur die
selbstsüchtigen Burger ; er will daher die Erwaguugs-
gründe und den § selbst aus denen von Secretan an-
geführten Gründen annehmen, denn wir sollen Zu-
trauen in unsre Mitbürger haben, und ì versichert
seyn, daß sie Niemanden wählen werden, der da-
durch zu Grunde gienge.

G m àr glaubt, überhaupt könne kein Bürger zu
einem Amt gezwungen wer, en, denn oft kann sich
einer unfähig suhlen und aiso auch nicht verpflichtet
werden, eine solche Verantwortlichkeit auf sich zu
nehmen: findet man aber die Sache zu dringend in
dem gegenwartigen Zeitpunkt, so bestimme man doch

Cinkchranrungen in Rüksicht der Dauer und in Rük-
suyt der Person des Beamteten.

Zimmermann glaubt, die individuelle Frey-
heit sey der erste Awek der Republik, und also dürfe
diese nicht auf einmal durch einen solche» Grundsaz
wie Anderwerth aufstellt, zerstört werden, und hoch-
stens könne ein Zeitpunkt von Gefahr eine augcnblik-
licht Einschränkung jener allgemeinen Freiheit bewir-
ke» und rechtfertigen. Er findet wie Carraed die Er-
wagungsgrunde einseitig, und fodert also Abänderung
derselben; eben so muffen durchaus Ausnahmen in
diesem Gesez statt finden, denn die öffentlichen Be-
amten z. B. werden diese Beamtung doch nicht auch
noch annehmen müssen. Die Geldbnssen kann er kei-
neswegs billigen, so wenig als Secretans Einwen-
dung Vagegen, dann er will lieber keine Munizipal-
beamten, als schlechte Beamte» haben, und findet
seltsam, daß Secretan behaupte, diese Beamtung
sey unbedeutend, und doch würde die Republik so-
gleich zu Grunde gehen, wenn fié nicht ehestens be-
sezt wurde; er glaubt, keines von beiden, und stimmt
also für Rulweisung an die Commission.

Secretan wiedersezt sich der Rukweisnng an
die Commission, weil sich die Versammlung erst er-
klaren musse, was sie denn eigenclich statt dieses Vor-
schlags haben wolle. — Die Rükweisung an die Com-
mission wird erkannt.

Secretan ertlärt, daß die Commission nicht
arbeiten kenne, bis die Versammlung bestimmt über
alle die gemachten Vorschlage abspreche, er fodert als»
Entscheid über alle gcschehnen Antrage.

C scher denkt, Secretan werde nicht einzig die
Commission ausmachen, und da wann die Versamm-
lung jezt schon entscheiden wollte, sie keiner Eom-
mission mehr bedürfte, so habe die Commission Pflicht
nach ihrer Ueberzeugung zu arbeiten, wie jede andere
Commission, deren Antrag man nicht sogleich anneh-
ine; er fodert also Tagesordnung über Secretans
Amrag. Man geht zur Tagesordnung.

Das Direktorium fodert für den Minister der Ge-
rechtigkeitspflege 10,000 Franken. Escher fodert
Verweisung an eine Commission, weil der Gegenstand
nicht sehr dringend zu seyn scheint, da die Borhschaft
vom 1. April datirt ist. KiIch mann folgt. Mar-
cacci glaubt, Eschers angeführter Grund sey Be-
weis, daß die Bothschaft, welche durch sich selbst
schon verspätet wurde, angenommen werden müsse.
Escher vereinigt sich mit diesem Antrag, weichet
angenommen wird.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird folgende

Bothschaft verlesen:

Das Vollziehung^ - Direktorium der helve-
tischen einen und nnthetibaren Repndllk/
an die gesezgebenden Rathe.

Bürger Tefezgeber!
Das Vollziehungsdirekttcium begehrt vsn Euch



für das KriegSmimsterinm ein?» Kredit von 500,000
Schweizerftanken auf die Gelder weiche durch die
von Euch dekrerirten Maßnahmen dem Nationalschaz?
amt eingehen sollen. Diese Summe soll zur Unter?
Haltung und Besoldung der helvetischen Truppen die?
nen, die bereits in Aktivität sind.

Ohne die helvetische Legion 'und die Garnison in
Luzern mitzurechnen, belauft sich die Anzahl dieser
Truppen auf 13 — 19000 Mann, welche gröstentheils
schon an den Grenzen stehen oder im Marsch dahin
begriffen sind. Ein Theil derselben wird noch ge?
braucht, um im Innern der Republik die Insurgen?
ten zu bezwingen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
B a y. '

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Diesem Begehren wird mit Dringlichkeitserklâ?

rung entsprochen.

DaS Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das Vollziehungsdirektoriuîn der einen und
umhetioaren helvetischen Republik / an die
gesezgebenden Räthe.

Bürger Gesetzgeber!
Das Gesez vom 17. Wintermonat 1798 hat die

Fabrikation des Schießpulvers zum ausschließlichen
Vorrechte des Staates erklart, dabei aber unterlas?
sen, sur die Mittel zur Herbeischaffung von dessen

unentbehrlichsten Materialien zu sorgen. Indessen
findet die Verfertigung des Salpeters von Seite der
Eigenthümer, von deren Liegenschaften derselbe her?

gezogen werden kann, in mehrern Gemeinden Hin?
dcrniffe, äff' deren Folgen das Vollzichungsdirekto?
rium eure Aufmerksamkeit richten und euch zu einer
Verfügung, wodurch dieselben weggeräumt werde»,
einladen soll. Wenn auch unter einer freien Verfas?
sung das Eigenthumsrecht ohne Widerrede beschrankt
werden darf, sobald es die erwiesenen Bedürfnisse des
gemeinen Wesens unumgänglich erfodern, so bleibt
hingegen die Bestimmung der Falle, in denen diese

Einschränkung statt finden kann, so wie der dabei

zu beobachtenden Formen nur allein dem Gesetze über?

lassen. Ohne Zweifel wird dasselbe, besonders bei
der gegenwartigen Lage unsers Vaterlandes, die
Grundeigenthümer verpstichte», zur Herbeischaffung
der salpeterhaltigen Erde, die zum Behuffe der Pul?
'verfabrikation aufgesucht wird, alle nàchige Hand?
bietung zu leisten; zugleich wird es aber den Grund?

saz der Entschädigung, auf welche diese leztebn An?
sprüche haben, anerkennen, und für die Festsetzung
derselben eine Vorschrift ertheilen, wodurch weder
das Privateigenthum verlezt, noch grundlosen Ent?
schàdigungsansprachen Raum gegeben werde. Uebri?
gens ist dieser Gegenstand von einer Art, daß euer«
Entscheidung, Bürger Gesezgeber, keine Verzögerung
leidet, und das Vollziehungsdirektorium ladet euch
daher ein, denselben in ungesäumte Berathung zu
nehmen.

Republikanischer Grüßn

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Bay.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

M 0 u s s 0 ».
Diese Bothschaft wird einer Commission zugewiee

sen, in welche geordnet werden: Millet, E»z,
Hameler und Koch.

Bourgeois fodert 4000 Franken für die Be?
dürfnisse der Kanzlei. Ta bin widersezt sich diesem
Begehren, weil der Staat jezt alles Geld für seine
Beschützung bedarf. Bourgeois beharret, weil die
Kanzleigeschäfte des gr. Rarhs doch nicht eingestellt
werden können. Dem Begehren wird entsprochen»

S e n a t, 20. A p r i l.

Präsident : Lüthi v. Sol.
Der Beschluß welcher dem Vollziehungsdirekto?

rium für das Ministerium des öffentlichen Unterrichts
ÜQ00 Fr. bewilligt, wird verlesen und angenommen:

Zàslin legt folgenden Bericht vor:
Da der Beschluß des gr. Raths vom 18. April

über das Fertigungsrecht der Munizipalitaten von den
Kaufen und Tauschen, demjenigen vom 4. dito über
den gleichen Gegenstand, welcher unter dem 12. dito
vom Senat verworfen wurde, wirklich gleichlautend
ist, mit dem einzigen Unterschied, daß ein neuer Er?
wagungsgrund, der aber keineswegs als Gefttzesvor?
schlag gelten kann, sich beigefugt befindet, so kann
die zur Untersuchung nochmals beauftragte Commis?
sion, ungeachtet sie das leztemal des Gesetzes halben
in ihrer Meinung getheilt ware, dißmals nicht an?
ders als zufolge dem Reglement beider Räthe, § izz
und 184. einstimmig die Verwerfung a.irathen.

Der Beschluß wird verworfen.
Der Senat schließt seine Sitzung, und nimmt

folgenden Beschluß an :

» In Erwägung, daß die Billigkeit erfodere,
daß alle Mitglieder der obersten Gewalten im Fall
von Abwesenheit, für eigne Geschäfte auf den glei-,
chen Fuß behandelt werden —hat der grosse Rath--?
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«ach erklärter Dringlichkeit beschlossen — das Gefezlgeben tvi d. Gehorcht aber auch den befehlen eursc
vom z. April 1799. über die abwesenden Mitglieder Obern; denn ohne den unbedingtesten Gehorsam iff

/»/»Otà-k-nk-n «Vveb,. ,'<? ««f !>;-> desdie Erfnlluna eurer Btlickten nickt möali-ch. Die Rs,

Hofs anzuwenden.

Am si. Apil war keine Sitzung in beiden Räthen.

Helvetische Armee.
Im Hauptquartier St. Gallen, den 16. April 1799.

Der B- Kühn, Repräsentant und Regierungs,
Commissar bei der helvetischen Armee an die zu der,
selben gehörigen Truppen:

Soldaren! Das Vaterland ist in Gefahr« ein

den Generaladjntanten Weber und von der Weis,
Anführer gegeben, auf deren Vate landslicbe, Er,
fahrung, Kriegskenntnisse und Tapferkeit ihr ein v'l,
liges Zutrauen seyen könnet. .Laut, Bürger Solda,
ten, eure Mitbürger, bei denen ihr einquartiert seyd,
derjenigen Freundschaft und Liebe gemessen, die jeder
Helvetier dem andern schuldig ist; denn sie sind eure
Brüder, und wenn ihr durch eure Tapferkeit einen
Feind entwaffnet habt, so behandelt ib» mit Groß,
muth und Menschlichkeit. Diese Tugenden sind im,
mer die Gefährten des wahren Heldenmuths.

Der Regierungscommissar der Armee erklärt euch,
«seinen im Felde stehenden Mitbürgern, daß er es sich

östreichisches Heer hat die Greuel eines verheerendenjzur Pflicht machen wird, die Namen derjenigen un,
Krieges bereits auf den freien Boden Helvetiens gelter euch, die sich durch Tapferkeit den Dank des Va,
wälzt; es will eure blühenden Felder verwüsten, eureUerlandcs verdienen, öffentlich bekannt zu machen.

einer langen Reihe von Kriegen durch ihre Waffen.fassen, sondern sie der verdienten Verachtung ihrer
Soldaten seyd würdig dieser tapfern Ahnen, beweist^ Mitbürger Preis geben. Nun gehet draft Helvetier,-

I,.!v vrr durch euren rettet das Vaterland, und schwöret mir: Freiheit"euren Zeitgenossen und der Nachwelt durch euren

àilh, durch euer Ausharren, durch eure Thaten,
daß das Blut eurer tapfer» Voreltern noch in euren
Adern fließt. Bedenket, daß das Vaterland in eure
^Hände seine wichtigsten Angelegenheiten, seine Ver,
kheidigung, und alle seine Hoffnungen niederlegt.
Bedenkt, daß ihr für alles streitet, was dem vcrnünf,
tigen Menschen heilig ist, fur die Erhaltung cur r
Freiheit und eurer Unabhängigkeit, eures Wohlstnn,
des und eures Eigenthums; vergesset es nicht, daß
das Schiksal eurer betagten Vater und Mütter, eurer
wehrlosen Geschwister und aller derjenigen von euch

abhangt, mit denen ihr durch die Bande des Bluts
und der Freundschaft so innig verbunden seyd. Sie
erwarten alle ihre Rettung von euch.

Wenn ihr euch aller dieser heiligen Pflichten
Erinnert, die ihr dem Vaterlande, euren Mitbürgern
und eurer eigenen Ehre schuldig seyd, wenn ihr sie

mit Gewissenhaftigkeit erfüllt, so werdet ihr eure
Feinde schlagen. Die Sache, für die ihr streiket, ist

gerecht; die Sache der Freiheit kann nicht unterge,
Ken. Ihr kämpft, an der Seite der sieggewohnten
Franken, die in grosser Anzahl zur Vertheidigung
eures Vaterlandes herbeieilen, zeigt ihnen durch euer
gutes Betragen gegen sie, daß ihr den Werth der
Hülfe und Unterstützung, die ihr mit Zuversicht von
ihnen erwarten könnt, zu schätzen wisset. Behandelt
ich als eure Brüder, und folgt dem Beispiele, das

r erprobter Muth und ihre Kriegserfahrenheit euch

oder Tod!
Dem Original gleichlautend.

Luzern, den. 20. April 1799.
Der General, Secretär,,

Mous so n.

G r a ubün d de n.

Schreiben des helvetischen Vollzichnn^direk--
tm'ittms an die provisorische Regierung'
Büttdteno, vom m. Apni.

Bürger!
Mit inniger, Freude empsieng dis Direktorin« -

durch Euch den Wunsch des bündtnerischen Vo les,
sick mit cher helvetischen Rerubilk zu vereinigen. Be,
freit von denjenizen, die s ine tr ie WOensmeinnng
hinderten, beweiser es, daß es nie aufgehört hat,
Freund der Helvetier zu schi,. Die Zeiten, wo hef,
kige Wahrungen im Innern herrschen, und fendtiche
Heere an den Gränzen stehen, sollen freie und wit
Jahrhunderten befreundete Völker aufs enqsic miteim
ander vereinigen, um mit genieinsamen Kräften den
Gefahren zu widerstehen, und dcc Freiheit den Tri,
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